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1 Einleitung

Jede Gabe sei begruft,

doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemiihst,
moge dir gelingen.

Wilhelm Busch

Neben dem fachlichen Inhalt lhrer
Ausbildung, lernen Sie auch mit der
Rechtssystematik und der Rechtsan-
wendung umzugehen. Die moglichen
Aufgabentypen und deren Losungs-
arten werden Sie immer wieder Uben
kénnen. Und Sie werden deutlich mer-
ken: je mehr Aufgaben Sie fachlich be-
arbeiten, desto sicherer werden Sie in
den Lésungen. So kénnen Sie dann das
Gelernte in Ubungsaufgaben, Klausu-
ren, Hausaufgaben und letztlich in den
Prifungen sicher niederschreiben.

Ein Tipp: Nehmen Sie sich Zeit, die Auf-
gaben genau zu lesen - es lohnt sich!

Hinweise

Sofern nicht erforderlich haben wir auf
die Angabe einer konkreten AOK und
auf Jahreszahlen verzichtet. Gehen
Sie in diesen Fdllen von lhrer AOK bzw.
von den Werten des aktuellen Kalen-
derjahres aus.

Beachten Sie bei der Arbeit mit diesem
Lernbrief, dass in den alten und neuen
Bundesléandern nicht immer die glei-
chen RechengroBen gelten.

In diesen Fdillen ist im Lernbrief der
Wert der neuen Bundesldnder hinter
dem Wert der alten Bundesldnder in
eckigen Klammern angegeben.

Zudem haben wir fur die Berechnung
von Beitragen einen fir alle AOKs giil-
tigen Zusatzbeitrag in Hohe von 2,5 %
unterstellt.

Haben Sie Tipps, Anregungen oder
Verbesserungsvorschlége zu den In-
halten des Lernbriefs? Dann zégern
Sie nicht, uns anzusprechen.

Priifungshinweis:
Das Thema ,Rechtssystematik/

Rechtsanwendung” ist bereits fiir die
Zwischenpriifung relevant.

AOK-Bundesverband
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2 Lernziele

Der Lernbrief soll Sie in der Entwick-
lung folgender Kompetenzen unter-
stitzen:

- die Bedeutung des Rechts fir die
Krankenkassen als moderne Dienst-
leistungsunternehmen zu beschrei-
ben

- einem Sachverhalt entsprechende
Rechtsvorschriften zuzuordnen und
die Rechtsfolge abzuleiten

- zweckmadBige Methoden zur Fest-
stellung eines Sachverhalts zu be-
stimmen

- kundenorientierte Losungen zu ent-
wickeln und adressatengerecht tber
Ergebnisse zu informieren

3 Praktische Falle

Das Bearbeiten von praktischen Fdllen
stellt einen wesentlichen Bestandteil
Ihrer Ausbildung dar. Egal in welchem
Lernbereich: Sie werden Vorgdnge ge-
danklich zu durchdringen, Fragen zu
beantworten und Probleme zu l6sen
haben - in der AOK-Praxis anhand von
Arbeitsvorgdngen, ansonsten anhand
von simulierten, sogenannten prakti-
schen Fdillen.

Besonders fir die Priifungsvorbe-
reitung und hier vor allem fur den
schriftlichen Priifungsteil bedeutet die
sorgfciltige Bearbeitung und Nach-
bereitung von Klausuren eine wichtige
Ubung.

Die folgenden Ausflihrungen sollen
Ihnen bei der Bearbeitung und Dar-
stellung solcher praktischer Féille be-
hilflich sein.

3.1 Sinn und Zweck

Die Aufgaben, die Sie in der AOK zu
bewdltigen haben, sind sehr vielfdiltig.
Im Vordergrund steht die Beratung
von Unternehmen und Versicherten.
Dabei wird das Ziel verfolgt, die Kun-
den fiir die AOK zu gewinnen und sie
zufriedenzustellen. Hierzu missen Sie
jedoch die Probleme und Erwartungen
der Versicherten und Unternehmen
erst einmal herausfinden. Diese zu er-
kennen sowie sie zu l6sen bzw. ange-
messen zu erfillen, wird von Ihnen in
jedem Einzelfall, bei jeder Beratung, in
jedem Gesprdch erwartet. Ein solches
Handeln wird kurz ,markt(kunden)-
orientiertes Handeln” genannt.

Markt(kunden-)orientiertes Handeln,
verbunden mit sozialem Engagement,
setzt eine breit gefdcherte Qualifi-
kation voraus. Sie miissen die nétige
Einsicht in die Unternehmensziele der
AOK sowie in die Probleme und Erwar-
tungen der Kunden haben.

AOK-Bundesverband
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Sie mussen das fachliche Know-how
(u.a. Rechtskenntnisse, aber auch Me-
thodenkenntnisse zur Aneignung von
Rechtskenntnissen) dariiber haben,
wie Sie auf die verschiedenen Anliegen
eingehen kénnen. Und Sie missen wis-
sen, wie Sie sich anforderungsgerecht
verhalten (die Ansprache, Schaffung
einer positiven Gespréchsatmosphd-
re, Entwicklung einer gezielten Ge-
sprdchsstrategie). Ndheres zur Ge-
sprachsfihrung erfahren Sie im Lern-
brief zum Thema ,Kommunikation®.

Fir die kundenorientierte Losung eines
Falls bietet sich daher an, Ihnen einen
Sachverhalt praxisgerecht darzu-
stellen. Wichtige Arbeitsmittel in der
Praxis sind u.a. Ausziige aus oscare®
und Vordrucke. Deshalb eignen sich
fur die Losung eines praktischen

Falls insbesondere darztliche Be-
scheinigungen, wie z.B. eine Arbeits-
unfdhigkeitsbescheinigung oder eine
Bescheinigung liber den mutmafBlichen
Entbindungstag, Bescheinigungen

von Arbeitgebern, wie z.B. Entgeltbe-
scheinigungen oder Urkunden, wie z.B.
eine Geburtsurkunde. In den Klausuren
bzw. Hausarbeiten werden Sie des-
halb nicht immer einen Sachverhalt
genau geschildert bekommen, sondern
Sie erhalten mit der Aufgabenstellung
Bescheinigungen oder ausgefiillte An-
tragsvordrucke fur die Lésung eines
Sachverhalts.

Anforderungen an die
AOK-Mitarbeitenden

1. Einsicht in Probleme und Erwar-
tungen der Kundschaft und in die
Unternehmensziele der AOK

l

2. fachliches Know-how, insbeson-
dere Rechtskenntnisse

|

3. kundenorientiertes Verhalten,
z.B. Gesprdchsfiihrung

Merke

Praktische Fdlle erleichtern das
Erlernen von markt(kunden-)-
orientiertem Verhalten und for-
dern die berufliche Handlungs-
kompetenz.

3.2 Logisches Denken
und Arbeiten

Bei der Bearbeitung praktischer Fdlle
geht es - wie in der Praxis — darum,
aus einem gegebenen Sachverhalt zu-
nachst das Problem zu erkennen und
dieses dann durch logische Schluss-
folgerung zu l6sen. Eine Denkfigur der
Logik ist dabei der Schluss vom All-
gemeinen auf das Besondere. Dazu ein
Beispiel auf der folgenden Seite:

AOK-Bundesverband
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Beispiel

Obersatz: Alle Angestellten
der AOK erhalten
eine Vergutung.

Untersatz: Sie sind bei der AOK
angestellt.

Schlusssatz: Also erhalten Sie

eine Vergltung.

Dass hier aus zwei Aussagen eine
neue gefolgert wird und dass die Fol-
gerichtigkeit dieses Gedankengangs
logisch ist, beruht darauf, dass Ober-
satz und Untersatz eine gemeinsame
Aussage (angestellte Person der AOK)
enthalten, die in dem Schlusssatz
nicht mehr vorkommt.

Die Darstellung der Aufgabenlésung
Ihrer praktischen Fdlle erfordert zu-
dem gelegentlich eine bestimmte
Technik: Die Subsumtionstechnik, die
in Pkt. 4 dieses Lernbriefs ausfuhrli-
cher erkléart wird.

3.3 Erfassen des Sachver-
halts

Ausgangspunkt des praktischen Falls
ist — wie gesagt - ein konkreter, der
Praxis nachempfundener Sachver-
halt. Da Sie zu diesem Sachverhalt
rechtlich Stellung nehmen sollen, ist
es wichtig, dass Sie den Sachverhalt
sorgfdltig lesen - ggf. mehrfach -, um
den Ablauf und die Einzelheiten genau
zu verstehen. Nicht selten werden As-
pekte ,Uberlesen”, die fur die Beurtei-
lung von gravierender Bedeutung sind.
Sollten die wesentlichen Angaben

im Sachverhalt nicht in der richtigen
Reihenfolge aufgeflhrt sein (wie es

in der AOK-Praxis hdufig vorkommt)
oder handelt es sich um komplizierte
oder sehr lange Sachverhalte, dann

empfehlen wir Ihnen, das Wesentliche
zu notieren, zu markieren oder ein Ab-
laufschema (z.B. einen Zeitstrahl mit
allen bedeutenden Ereignissen) anzu-
fertigen.

3.4 Bedeutung der
Frage-/Aufgabenstellung

Zu jedem Sachverhalt werden Fra-
gen/Aufgaben gestellt. Lesen Sie

die Frage-/Aufgabenstellungen auf-
merksam durch, damit Sie bei lhrer
spdteren L&sung nicht unndtigerweise
mehr oder fehlerhafterweise weniger
als notwendig schreiben. Gehen Sie im
Lésungssatz konkret auf die Frage-
stellung ein. Machen Sie es sich zum
Grundsatz, eindeutig die gestellte
Frage zu beantworten. Relativ un-
problematisch ist dies bei konkreten
Aufgaben, z.B.: ,Berechnen Sie das
tégliche (Netto-)Krankengeld.” oder:
.Beurteilen Sie, welcher Beitragssatz
mafBgebend ist.”

Schwieriger sind sogenannte offe-

ne Fragen, z.B.: ,Beurteilen Sie die
Rechtslage.” oder: ,Nehmen Sie Stel-
lung zu den Aussagen des Kunden”.
Die offene Aufgabenstellung spiegelt
jedoch hdufig die Praxis besser wider
und wird daher im Rahmen lhrer Aus-
bildung auch an zahlreichen Stellen
eingesetzt. Suchen Sie hier immer nach
dem Bediirfnis bzw. dem Problem des
Kunden bzw. der Kundin. Erst dann
kdnnen Sie hier zielgerichtet an die Lo-
sung der Aufgabe gehen.

Klausuren in Priifungssituationen und
auch Fragen in der Praxis sind immer
unter einem gewissen Zeitdruck zu 16-
sen. Hausarbeiten und Klausuren sol-
len die Praxis widerspiegeln und geben
daher einen Zeitrahmen fir die Lésung
vor. Um Zeit zu sparen, empfehlen wir
Ihnen bei der Lésung von Aufgaben

AOK-Bundesverband
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zuerst die Fragestellung zu lesen. Sie
kdnnen dann den Sachverhalt direkt
unter dem Blickwinkel der gestellten
Frage lesen und entsprechende Hin-
weise und Markierungen vornehmen.

Beispiel

In einem Einstellungstest sollen Sie
ohne die Hilfe eines Taschenrech-
ners folgende Aufgabe in 20 Sekun-
den osen:

Sachverhalt

Ein Mathematiker sucht nach dem
Ergebnis der folgenden Aufgabe:
Das Ergebnis des Produkts

(30 x 2 x 5) ist mit der Wurzel aus
9 zu multiplizieren und durch 3,752
zu dividieren. Von diesem Wert sind
1,15 abzuziehen und mit der
3.Potenz des Werts aus dem Pro-
dukt (5,17 x 3) zu multiplizieren.
Dieses Ergebnis ist mit dem um 2
verminderten Wert des Quadrats
von Tt zu addieren.

Aufgabe

Ermitteln Sie das Ergebnis des ers-
ten Produkts.

Lésung

Wenn Sie hier direkt mit der Lésung
der Aufgabe beginnen, ohne nach
der Aufgabenstellung zu fragen,
werden Sie in der vorgegebenen
Zeit nicht fertig. Lesen Sie aber zu-
erst die Aufgabenstellung, ist das
Lésen des ersten Produkts (30 x 2
x 5) in der vorgegebenen Zeit kein
Problem.

3.5 Losungsskizze
Nachdem Sie

- die Frage-/Aufgabenstellung er-
fasst,

- den Sachverhalt aufmerksam ge-
lesen und

- ggf. Notizen gemacht haben,

sollten Sie sich zundchst einen Uber-
blick verschaffen, was zur rechtlichen
Beurteilung eines vorgegebenen Sach-
verhalts gehoért und wie lhre Ausarbei-
tung logisch aufzubauen ist.

Beginnen Sie mit der Begriindung lhrer
Arbeit erst, nachdem Sie eine Lésungs-
skizze gefertigt haben. Und denken

Sie auch daran, lhre Ausarbeitung u.c.
durch Absdtze und Zwischeniiber-
schriften optisch zu gliedern. Sie wer-
den sehen, es lohnt sich.

Merke

Bei der Bearbeitung von prakti-
schen Fdllen ist es wichtig, dass
Sie

- die wesentlichen Inhalte des
Sachverhalts erfassen und ggf.
in einem Zeitstrahl notieren,

+ mit lhrer Losung genau auf die
Fragestellung eingehen,

- erst eine Losungsskizze ent-
werfen und dann mit der
strukturierten Begriindung
beginnen.

AOK-Bundesverband
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4 Losungsmethoden

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten
zum Aufbau der Lésung eines prakti-
schen Falls.

In einigen Fallen wird bei der Losung
eines praktischen Falls die Subsumti-
onstechnik (Drei-Schritt-Methode) als
Losungsdarstellung erwartet.

In der Praxis werden Sie jedoch keine
kundenorientierten Lésungen mithilfe
der Drei-Schritt-Methode formulieren.
Um Sie fiir den Umgang mit den Kun-
den vorzubereiten, werden deshalb
immer mehr Lésungsvarianten die
Drei-Schritt-Methode oder Subsumtion
ablosen. Folgende Losungsvarianten
sind denkbar:

- eine Mischform der Drei-Schritt-Me-
thode

- Darstellung der kundenorientierten
Lésung in praxisorientierten Formen,
z.B.:

- Ausflillen von Formularen, An-
trdgen usw.

- anschaulicher Rechenweg von
Tages-/Gesamtbetrdgen mit
oder ohne Angabe der Rechts-
grundlagen

- Erstellen von Gesprdchsleitfdden
fur Telefonate oder persénliche

Kundengesprdche

- Antwort in Form von kunden-
orientierten Briefen oder E-Mails

- Verfassen von Presseartikeln,
Pressemitteilungen

- Anfertigen von Aktennotizen
- Erstellen eines Beurteilungssche-
mas mit oder ohne Angabe der

Rechtsgrundlagen

- Fuhren von Beratungsgesprdchen

- Visualisierung von Abldufen (z. B.
als Flussdiagramm oder Prozess-
schema)

- Erstellen eines Merkblatts oder
Flyers fur Kundinnen und Kunden

- Erarbeitung eines kurzen Erklérvi-
deos oder Podcasts zur Thematik

Achten Sie stets genau auf die Auf-
gabenstellung. Dabei werden hdwufig
folgende Formulierungen verwendet:

- ,stichwortartig nennen/aufzéhlen”

- ,in vollstdndigen Sdtzen schildern/
beschreiben”

-+ ,L6sung und Begriindung zusammen-
fassen”

- ,in Form eines Aktenvermerks”

-+ ,mit bzw. ohne Angabe von Rechts-
vorschriften

- ,Stellen Sie die Losung im Stil eines
Kundengesprdchs dar”

- ,Erldutern Sie das Vorgehen unter
Berticksichtigung gesetzlicher
Grundlagen”

4.1 Generelles zur Subsumtion

Bei der Bearbeitung von praktischen
Féllen ist fir Sie Ausgangspunkt der
in der Aufgabe gegebene (konkrete)
Sachverhalt sowie die sich daraus
ergebende Problemstellung. Die Pro-
blemstellung ist meist als Aufgabe
formuliert.

Handelt es sich um eine rechtliche
Problemstellung - was meist der Fall
ist -, mlissen Sie sich auf die Rechts-
anwendung konzentrieren.

Die Rechtsanwendung enthdlt zwei
Elemente, die Rechtsnorm (die maf-
gebende Vorschrift) und den Sachver-
halt. Diese beiden Elemente lassen
sich offenbar auch in unser logisches
Schema bringen. Hierzu ein Beispiel
auf der folgenden Seite:

AOK-Bundesverband
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Beispiel
Obersatz: Nach § 5 Abs.1 Nr. 1
(Rechts- SGB V ist kranken-
norm) versicherungs-
pflichtig, wer als
Angestellter gegen
Arbeitsentgelt be-
schaftigt ist.
Untersatz: Manfred Meier ist
(Sach- bei der Firma
verhalt) Soundso als Ange-
stellter gegen
Entgelt beschdiftigt.
Schlusssatz:  Also ist Manfred
(Rechts- Meier krankenver-
folge) sicherungspflichtig.

Es ist inzwischen in der beruflichen
Bildung der meisten AOKs ublich, den
Gesetzestext (Obersatz) neben der Be-
zeichnung der Rechtsvorschrift nicht
mehr abzuschreiben. Es reicht daher
aus, wenn Sie im obigen Fall als Ober-
satz ,85 Abs. 1 Nr. 1 SGB V” angeben,
ohne dessen Inhalt wiederzugeben.
Fragen Sie in lhrem Bildungszentrum
nach, wie es dort gehandhabt wird.

Wichtig ist jedoch, dass Sie den kon-
kreten Teil der Rechtsvorschrift an-
geben, der zur Lésung lhrer Aufgabe
erforderlich ist. Nicht korrekt wdare es
also in diesem Fall nur ,8 5 Abs. 1
SGB V" zu nennen. Auch in lhrer Zuord-
nung des Sachverhalts zur Rechtsvor-
schrift und in lhrer Schlussfolgerung
mussen Sie auf alle fir die Lésung der
Aufgabe wichtigen Bestandteile der
Rechtsvorschrift eingehen, also hier
auf

1. die Beschdftigung des Angestellten

2. gegen Entgelt.

Nur wenn beide Voraussetzungen vor-
liegen, tritt die Rechtsfolge Kranken-
versicherungspflicht ein.

Diese Vorgehensweise gilt im Rahmen
Ihrer Ausbildung fir alle Rechtsquel-
len und deren Auslegungen, die Sie

in lhrem SGB bzw. SGB | digital vor-
finden. Also auch bei Rundschreiben,
Richtlinien und dergleichen reicht die
prazise Angabe der Rechtsquelle ohne
deren inhaltliche Wiedergabe nicht
aus. Rechtsquellen, die Sie nicht in
lhrem SGB vorfinden, wie z.B. Urteile
des Bundessozialgerichts (BSG-Urteile)
oder Besprechungsergebnisse, sind
dagegen inhaltlich wiederzugeben.

Es ist sehr wichtig, dass Sie die inhalt-
liche Aussage der Rechtsgrundlage im
ersten Schritt der Drei-Schritt-Metho-
de vollsténdig erfassen.

Erst anschlieBend kdnnen Sie nachpri-
fen, ob diese Aussage auf lhren Sach-
verhalt zutrifft. Sie ordnen folglich im
zweiten Schritt der Drei-Schritt-Me-
thode den Sachverhalt unter die Tat-
bestdnde der Rechtsgrundlage. Wort-
lich Gbernommene Texte sind in Anfih-
rungszeichen zu setzen. Sie priifen z.B.,
ob im Sachverhalt eine Beschdéftigung
gegen Arbeitsentgelt ausgelibt wird
und schreiben die entsprechende Aus-
sage aus dem Sachverhalt nieder. Sind
beide Tatbestdinde gegeben, kdnnen
Sie im dritten Schritt der Drei-Schritt-
Methode die sich daraus ergebende
Rechtsfolge - das Vorliegen von Kran-
kenversicherungspflicht — bestdtigen.
Wurde im Sachverhalt keine konkrete
Aussage zum Begriff ,Beschdftigung”
und/oder ,Arbeitsentgelt” gemacht -
beispielsweise ,,.. Manfred Meier libt
eine weisungsgebundene Arbeit gegen
ein monatliches Gehalt in Hohe von
2.000 € aus” -, dann sind die Begriffe
~Beschdftigung” und , Arbeitsentgelt”
zundchst noch zu definieren (vgl.
Punkt 4.3 dieses Lernbriefs).

AOK-Bundesverband
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Ist jedoch im Text des Sachverhalts
konkret gesagt, dass ,Manfred Meier
gegen ein monatliches Arbeitsentgelt
in Hohe von 2.000 € beschdaftigt ist”,
sind diese beiden Begriffe nicht mehr
zu definieren.

Das folgende Beispiel stellt das Mus-
ter einer Aufgabenstellung und eines
Losungsvorschlags dar:

Beispiel

Sachverhalt

Simon Jaeger, 27 Jahre alt, frei-
willig versichert und AOK-Kunde,
mochte eine drztliche Gesundheits-
untersuchung zur Erfassung und
Bewertung gesundheitlicher Risiken
und Belastungen, zur Friherken-
nung von bevdélkerungsmedizinisch
bedeutsamen Krankheiten und de-
ren Pravention. AuBerdem soll der
Impfstatus Uberprift werden. Es ist
das erste Mal, dass er diese Unter-
suchung in Anspruch nimmt.

Hinweis
Begriinden Sie |hre Lésung nach der
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe

Beurteilen Sie, ob die AOK die Kosten
dieser Untersuchung von Simon Jae-
ger Ubernimmt.

Lésung

Die AOK Ubernimmt die Kosten fur
die Gesundheitsuntersuchung von
Simon Jaeger.

Begriindung
1. Schritt: Rechtsnorm

§ 25 Abs. 1 Satz 1 SGB V (Versicher-
te, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, haben Anspruch auf alters-,
geschlechter- und zielgruppen-
gerechte drztliche Gesundheits-
untersuchungen zur Erfassung und
Bewertung gesundheitlicher Risiken
und Belastungen, zur Friiherken-
nung von bevolkerungsmedizinisch
bedeutsamen Krankheiten und eine
darauf abgestimmte préventions-
orientierte Beratung, einschlieBlich
einer Uberpriifung des Impfstatus
im Hinblick auf die Empfehlungen
der Stéindigen Impfkommission
nach § 20 Abs. 2 des IfSG.)

Hinweis

Achten Sie auf die Vorgehensweise
Ihrer AOK.

Die inhaltliche Gesetzestextwie-
dergabe brauchen Sie nicht vorzu-
nehmen. Sie dient hier nur zur Ver-
deutlichung.

2. Schritt: Sachverhalt

Simon Jaeger, 27 Jahre alt, ist
bei der AOK krankenversichert. Er
mochte diese Untersuchung erst-
malig durchfiihren lassen.

3. Schritt: Rechtsfolge

Die AOK lbernimmt die Kosten fiir
die Gesundheitsuntersuchung von
Simon Jaeger.

Beachten Sie dabei auch immer, dass
Sie sich im zweiten Schritt nur auf die
Tatbestandsmerkmale der voranste-
henden Rechtsgrundlage(n) beziehen
(vgl. Punkt 4.3 dieses Lernbriefs).

AOK-Bundesverband
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Alle anderen Aussagen sind Uber-
flissig und damit fur die korrigierende
Person Mehrarbeit.

Die Ordnung eines Sachverhalts
unter die Tatbestandsmerkmale einer
Rechtsnorm wird als Subsumtion be-
zeichnet. Mithilfe dieser Subsumtions-
technik und ihrer Beherrschung kann
jedes rechtliche Problem bearbeitet
werden.

Deshalb wird sie auch als ,rechtliche
Wiirdigung” eines Sachverhalts be-
zeichnet.

Diese Erklarung finden Sie auch im
Fremdworterbuch unter ,subsumie-
ren”.

Dort steht als Erkldrung:

... €inen Sachverhalt einer bestimm-
ten Rechtsnorm zuordnen, d.h. priifen,
ob er die Tatbestandsmerkmale einer
Rechtsnorm erfullt.”

Sie werden aus lhrer taglichen Arbeit
und wdhrend lhrer fortschreitenden
Ausbildung erkennen, dass sich nicht
alle Probleme so leicht losen lassen
wie in diesem Schema. Das liegt ent-
weder an dem komplizierten Sach-
verhalt, der Aufgabenstellung oder
der unzureichenden Regelung des zu
beurteilenden Tatbestands im Gesetz
(,Gesetzesliicke”). Trotz logischer
Anwendung der Drei-Schritt-Metho-
de kann es daher - insbesondere bei
komplexen Problemstellungen - zu
unterschiedlichen Rechtsauffassungen
kommen.

Sie erhalten mit den korrigierten prak-
tischen Fdllen grundsdctzlich einen
Lésungsvorschlag. Dieser zeigt einen
moglichen Lésungsweg auf.

Mogliche Alternativlosungen werden
bei der Bewertung lhrer Ausarbei-
tungen selbstverstéindlich beriick-
sichtigt. Entscheidend ist in solchen
Fdllen nicht, dass Sie die in dem
Losungsvorschlag beschriebene favo-
risierte Rechtsauffassung vertreten,
sondern dass lhre Begriindung zu lhrer
Lésung logisch (und damit fur die kor-
rigierende Person nachvollziehbar) ist.
Schreiben Sie mit eigenen Worten, wa-
rum Sie sich fir diesen oder jenen Weg
entschieden haben.

Wenn Sie dabei lhre fachlichen Kennt-
nisse (Rechtswissen) dargelegt sowie
die Unternehmensziele der AOK und
die Interessen der Kunden (wenn und
soweit im Sachverhalt beschrieben)
bei Ihrer Entscheidung berlicksichtigt
haben, erhdlt lhre Arbeit - unabhdn-
gig von einer ,falschen” oder ,richti-
gen” Losung — mit Sicherheit eine gute
Note.

Das Schaubild zeigt die drei Schritte
auf, in denen die rechtliche Wiirdigung
durchgefiihrt wird:

Rechtliche Wiirdigung
(Drei-Schritt-Methode)

1.Zundchst wird die Rechtsvorschrift,
die fur anwendbar gehalten wird,
und der in ihr vorausgesetzte Tat-
bestand genannt;

2.dann wird untersucht, ob der gege-
bene Sachverhalt mit dem gesetz-
lichen Tatbestand tbereinstimmt.

3.SchlieBlich zieht man daraus den
Schluss, dass die in der Rechts-
vorschrift genannte Rechtsfolge
im vorliegenden Fall eintritt oder
nicht. Mit Letzterem, genauer: mit
der Bezeichnung dieser Rechtsfol-
ge, haben Sie dann die Lésung der
Aufgabe gefunden.

AOK-Bundesverband
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- tions-
technik
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Zu jedem dieser einzelnen Punkte ist
nur das auszufiihren, was fir die Lo-
sung relevant ist.

Merke

Bei der Bearbeitung rechtlicher

Fdlle ist es wichtig, dass Sie

1. Rechtsvorschriften prazise
benennen und anwenden,

2. nur definieren, was im Sach-
verhalt nicht eindeutig ge-
nannt ist und

3. die Begriindung logisch und
nachvollziehbar aufbauen.

4.2 Losung

Die L6sung soll nur das enthalten, was
sich aus der rechtlichen Wiirdigung als
Schlussfolgerung (ggf. als Zusammen-
fassung mehrerer Teil-Schlussfolge-
rungen) ergibt. Sie muss so formuliert
sein, dass sie die gestellte Aufgabe
klar beantwortet. Wenn z.B. die Auf-
gabe lautet:

,Beurteilen Sie, ob Manfred Meier auf-
grund seiner Beschdftigung bei der
Firma Soundso krankenversicherungs-
pflichtig ist.”

So lautet die Antwort:

~Manfred Meier ist aufgrund seiner
Beschdftigung bei der Firma Soundso
(nicht) krankenversicherungspflich-
tig.”

und nicht ,Manfred Meier ist kranken-
versicherungspflichtig nach § 5 Abs. 1
Nr. 1 SGB V, da er gegen Arbeitsent-
gelt beschdaftigt ist”. Die Vorschrift
und die Erlduterung ,da er gegen
Arbeitsentgelt beschdftigt ist” sind
Teil der rechtlichen Wiirdigung und
gehoren in die Begriindung.

Ebensowenig wie Teile der Begriin-
dung sollen Einzelheiten des Sachver-
halts in die Losung einflieBen, wes-
wegen Lésungen wie: ,Manfred Meier,
der am 06. 01. 2025 den Wunsch auf
eine freiwillige Versicherung anzeigte,
hat Anspruch auf ...” in formaler Hin-
sicht falsch sind. Die Angabe Uber den
Zeitpunkt des Beitritts zur freiwilligen
Versicherung gehort in die Schilderung
des Sachverhalts.

Im Ubrigen muss die Lésung vollstén-
dig, klar und biindig sein, und zwar
vollstdndig im Hinblick auf das, was
an dem Fall rechtlich fraglich und
daher zu entscheiden war. Wenn z.B.
der Anspruch auf Krankengeld dem
Grunde, der Hohe und der Dauer nach
festzustellen ist, dann wdre die L6-
sung ,Manfred Meier hat Anspruch auf
Krankengeld” nicht vollsténdig und
beantwortet nicht alles, was gefragt
war. Richtig misste die Lésung lauten:
+Manfred Meier hat vom 12. bis

21.08. 2025 Anspruch auf Krankengeld
in Hohe von 351 €.” Sofern die Aufga-
be eine zeitliche oder betragsmaBige
Aufgliederung der Losung verlangt,
wadre hierfur z.B.in einem Leistungsfall
folgendes Schema zugrunde zu legen:

Art der Zeitraum Tages- Gesamt-
Leistung betrag betrag

Der Losungssatz ist meist mit dem
letzten Satz der Begriindung identisch.

Merke

Der Lésungssatz muss vollstén-
dig sein und nur die gestellte
Frage klar und eindeutig beant-
worten.

AOK-Bundesverband

12



E - Rechtssystematik/Rechtsanwendung

4.3 Begriindung

Die rechtliche Wiirdigung muss alles,
was zur Losung fihrt, vollsténdig, d.h.
Llickenlos und folgerichtig, enthalten
und darf weder unnétigerweise mehr
noch fehlerhafterweise weniger be-
inhalten.

Bei der rechtlichen Wiirdigung geht es
zundchst um die in Betracht kommen-
de Vorschrift und ihren Tatbestand
(Rechtssatz).

Dieser ist lediglich insoweit heranzu-
ziehen, als er bei der Beurteilung des
gegebenen Sachverhalts von Bedeu-
tung ist. Andere fiir die Losung des
Falls offensichtlich nicht zutreffende
Teile des Rechtssatzes sind nicht
aufzufiihren.

Gelegentlich werden Sie ergdnzend zu
einem Rechtssatz, der auf einer ge-
setzlichen Vorschrift, einer Rechtsver-
ordnung oder einer Satzungsbestim-
mung beruht, unter anderem von einer
Rechtsprechung ausgehen missen.

Gewisse Begriffe des Gesetzestex-
tes bedurfen némlich einer ndheren
Definition. Man spricht auch von un-
bestimmten Rechtsbegriffen. Im Be-
reich der Sozialversicherung geschieht
dies hdufig durch die Urteile des
Bundessozialgerichts (BSG-Urteile),
Richtlinien oder Gemeinsame Rund-
schreiben.

Beispiel

Sachverhalt

Heinz Mller ist als Maurer bei

der Firma Hoppe beschaftigt und
Kunde der AOK. Am 24. 07.erleidet
Heinz Miiller einen Autounfall. Da-
bei bricht er sich den rechten Arm.
Mit dem Gipsverband kann er nicht
mehr mauern.

Aufgabe

Beurteilen Sie, ob Heinz Miiller An-
spruch auf Krankengeld hat.

Losung

Heinz Miller hat Anspruch auf
Krankengeld.

Begriindung
§ 44 Abs.1SGB V

Arbeitsunfdhigkeit liegt vor, wenn
der Versicherte aufgrund von
Krankheit seine zuletzt vor der
Arbeitsunfchigkeit ausgelibte Ta-
tigkeit nicht mehr oder nur unter
der Gefahr der Verschlimmerung
der Erkrankung austiben kann (82
Abs.1 AU-RL).

[hier:]

Heinz Miller ist bei der AOK mit An-
spruch auf Krankengeld versichert.
Wegen einer Krankheit (Armbruch)
kann er nicht mehr als Maurer
arbeiten.

[also:]

Es liegt somit Arbeitsunfdhigkeit
vor. Heinz Miiller hat Anspruch auf
Krankengeld.

Teilweise finden Sie Begriffsdefinitio-
nen (wie z.B. solche fiir die in 8§ 14 bis
16 SGB IV genannten) nicht im Gesetz
oder in Urteilssammlungen der Ge-
richte, sondern in den Gemeinsamen
Rundschreiben der Spitzenverbdnde
der Sozialversicherungstréger (GR).
Weitere Informationen zu Gemein-
samen Rundschreiben finden Sie unter
Pkt. 4.6 dieses Lernbriefs.

Bei den meisten Lésungen miissen
mehrere Rechtsvorschriften ange-
wendet werden. Die Beweisfiihrung ist
nur dann schliissig und Gberzeugend,
wenn Sie grundsditzlich nach jeder ein-

AOK-Bundesverband
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zelnen Rechtsvorschrift untersuchen,
welche Rechtsfolgen sich daraus fur
den vorliegenden Sachverhalt erge-
ben.

Beispielsweise wird fiir das Vorliegen
von Versicherungspflicht bei Arbeit-
nehmern in § 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB V ein
Beschaftigungsverhdltnis gegen Ar-
beitsentgelt vorausgesetzt. Geht aus
dem Sachverhalt nicht hervor, ob die
zu beurteilende Person ,beschaftigt”
ist und , Arbeitsentgelt” erhdlt, sind
diese Tatbestdnde ndher zu prifen. Ih-
re Begriindung kénnte dann wie folgt
gegliedert sein:

(Rechtliche Wirdigung)
. 1. §5Abs.1Nr.1SGBV
2. Vergleich des gegebenen Sach-

verhalts mit dem gesetzlichen
Tatbestand

3. Schlussfolgerung

(Uberleitung zu)
II. 1. 87 Abs.1SGB IV

2. Vergleich des gegebenen Sach-
verhalts mit dem gesetzlichen
Tatbestand

3. Schlussfolgerung

(Uberleitung zu)
. 1. 8§14 Abs.1SGB IV

2. Vergleich des gegebenen Sach-
verhalts mit dem gesetzlichen
Tatbestand

3. Schlussfolgerung

IV. Gesamt-Schlussfolgerung (Fazit)

Hinweis

Der in Klammern gesetzte Text wird
in Klausuren nicht mitgeschrieben. Er
dient hier nur zur Erlduterung.

Zusammenfassend Llésst sich die Sub-
sumtionstechnik noch einmal folgen-
dermaBen darstellen:

Subsumtionstechnik

1.die in Betracht kommende Vor-
schrift und ihr Tatbestand mit
Rechtsfolge (Rechtstatbestand/
Obersatz)

2. Vergleich des gegebenen Sachver-
halts mit dem gesetzlichen Tatbe-
stand (Sachverhalt/Untersatz)

3. Schlussfolgerung hinsichtlich der
Rechtsfolge (Schlusssatz/Rechts-
folge)

In den Lésungsvorschlagen werden
die unter 1. bis 3. genannten Aspekte
haufig verkurzt wie folgt eingeleitet:
1.8... (entspricht der Rechts-
vorschrift)

2. [hier:] ... (entspricht dem Sachver-
halt)

3. [also:] .. .(entspricht der Schluss-
folgerung)

Andererseits ist es bei einer in sich
geschlossenen Aufgabe nicht erfor-
derlich, in der rechtlichen Wiirdigung
der einzelnen Teilbereiche denselben
Rechtssatz jeweils zu wiederholen. In
solchen Fdillen genligt eine entspre-
chende Verweisung.

Es kann nitzlich sein, die rechtliche
Wiirdigung in anderer Weise aufzu-
bauen. Dies ist vor allem dann an-
gezeigt, wenn eine Vorschrift mehrere
Tatbestandsmerkmale enthdlt und

AOK-Bundesverband
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man sich der Okonomie und der Kiirze
wegen darauf beschréinken will, nach-
zuweisen, dass eines dieser Merkmalle
jedenfalls nicht gegeben ist; alsdann
erlbrigt sich eine weitere Beschdafti-
gung mit der Frage, ob denn die ande-
ren Tatbestandsmerkmale vorliegen.

Beispiel

Die Kinder eines AOK-Mitglieds
sind beitragsfrei familienversichert.
Nach § 10 Abs. 1 SGB V sind aller-
dings funf Voraussetzungen zu er-
fullen (8 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5
SGB V). Daneben sind in § 10 Abs. 2
SGB V verschiedene Altersgrenzen
fir die Familienversicherung der
Kinder aufgefihrt.

Folge

Hat das Kind eines AOK-Mitglieds
ein mehr als geringfligiges Gesamt-
einkommen (§ 10 Abs. 1 Satz 1

Nr. 5 SGB V), ist eine Familienver-
sicherung nicht méglich. Die Uber-
prifung der weiteren Voraussetzun-
gen eriibrigt sich dadurch. So ist z.B.
das Lebensalter des Kindes nicht
mehr relevant, da eine Vorausset-
zung fur die Familienversicherung
nicht erfullt ist.

Merke

Die Begriindung enthdlt alle fir
die Lésung des Falls bedeut-
samen Vorschriften und ihren
Tatbestand (Rechtssatz). Fiir die
Lésung unbedeutende oder nicht
zutreffende Teile des Rechtssat-
zes sind nicht aufzufiihren.

4.4 Praxisorientierte
Losungsvarianten

4.4.1 Mischform der Drei-Schritt-
Methode

Bei der Mischform der Drei-Schritt-Me-
thode wird ganz oder teilweise auf die
Ausformulierung von Obersatz und/
oder Untersatz verzichtet. Die Zuord-
nung zum Sachverhalt und die Rechts-
folge kénnen durch eine Kausalver-
kniipfung (da, weil) zusammengefasst
werden.

4.4.2 Ausfiillen von Formularen
und Antréigen

Um unsere Kundschaft gut zu betreu-
en, missen wir ihnen Formulare und
Antrage erkldren kénnen und ihnen
beim Ausfillen behilflich sein.

Das sind z.B.:

- Antréige auf Familienversicherung
- Antréige auf Haushaltshilfe
- Antréige auf freiwillige Mitgliedschaft

In den einzelnen Lernbriefen finden
Sie zu den entsprechenden Themen
gehorende Formulare und Antrdge.
Informieren Sie sich in Ihrer AOK uber
die entsprechenden Unterlagen und
Vordrucke.

4.4.3 Anschaulicher Rechenweg

Bei Berechnungen wie dem kalender-
taglichen Krankengeld oder dem Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag kann
ein anschaulicher und nachvollzieh-
barer Rechenweg als Losungsmethode
verlangt werden. Die Berechnung ist
in einzelnen Schritten chronologisch
aufgebaut und mit Stichworten zu
versehen. Dabei kdnnen die Rechts-
vorschriften gefordert oder nicht ge-
fordert sein.

AOK-Bundesverband
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Beispiel

Aufgabe

Berechnen Sie den Beitrag zur Krankenversiche-
rung fir den Monat November. Eine Ubersichtliche
Darstellung des Rechenwegs ist ausreichend.
Rechtsvorschriften sind nicht zu nennen.

Lésung

Beitragszeit: 01. - 20. 11.

Ausgangswert (beitragspflichtige Einnahmen):

Monatslohn fiir 90 Stunden x 15 € = 1.350 €
Mehrarbeitszuschlag fur

10 Stunden x 10 € = 100 €
Weihnachtsgeld 400 €
gesamt: 1850 €

KV-Teil-BBG:
66.150 € x 20
360

= 3.675 €

Vergleich Arbeitsentgelt mit BBG KV

1.850 € < 3.675 €
Beitragsberechnung zur Krankenversicherung:
AG-Anteil:

1.850 € x 7,3
100

135,05 €

AN-Anteil:

1850 € x 7,3
100

13505 €

AN-Zusatzbeitrag: AG-Zusatzbeitrag:

1850 € x 1,25 1850 € x 1,25
—=2313€ —=2313€
100 100

135,05 € +135,05 € + 46,26 € =316,36 €

Der Beitrag zur Krankenversicherung im November
betrégt 316,36 €.

4.4.4 Erstellen von Gesprdchsleit-
faden fiir ein Telefonat oder
ein Kundengesprdch

Neben dem fachlichen Inhalt wird hier
Wert auf das kundenorientierte Ge-
sprach gelegt. Im Lernbrief zum The-
ma ,Kommunikation” erfahren Sie, wie
diese Gesprdche aufgebaut sind. Hier
eine kleine Einflihrung.

Sie sollten nach der KIVA-Formel vor-
gehen. Das bedeutet:

1. K = Kontaktphase:
BegriiBung, Anbinden an Brief,
Telefonat oder E-Maiil

2.1 = Informationsphase:
nach Anliegen fragen

3.V = Verhandlungsphase:
fachliche Inhalte darstellen,
Alternativen aufzeigen

4. A = Abschlussphase:
Verabschiedung, Zusatznutzen
anbieten, als personlicher An-
sprechpartner anbieten

Dieser Gesprachsleitfaden wird stich-
wortartig notiert.

4.4.5 Kundenorientierte Briefe

Die kundenorientierten Briefe werden
ab der Betreffzeile ausformuliert und
enthalten, neben den fachlichen In-
halten, kundenorientierte Aspekte, in
denen sich die AOK als Partner in Sa-
chen Gesundheit anbietet.

4.4.6 Presseartikel oder -mitteilun-
gen

Eine andere Moglichkeit, neben dem
fachlichen Wissen kunden- und markt-
orientierte Aspekte zu prifen, ist das
Erstellen von Presseartikeln oder -mit-
teilungen.

AOK-Bundesverband
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4.4.7 Aktennotizen

In der Praxis fertigen Sie oft Aktenno-
tizen bei Gespréichen oder Telefonaten

an. Diese Form wird auch als praxis-
nahe Lésungsmethode bei Aufgaben
angewendet. Hier sind als duBere
Form Bestandteile, wie

- die Angaben zur Person und deren
Versicherungsnummer, der Firma
und deren Betriebsnummer,

- Datum und

- Unterschrift

notwendig.

Die fachlichen Inhalte werden stich-

wortartig ohne Angabe von Paragra-

fen angegeben.

Beispiel

Aufgabe

Beurteilen Sie, ob und ggf. in welcher Hohe die
AOK Leistungen zu erbringen hat. Fertigen Sie fur
die Losung einen Aktenvermerk als Checkliste an.
Rechtsgrundlagen sind nicht erforderlich.

Lésung

Aktenvermerk
Versicherte: Eva Ernst, geb.: 21. 07. 1993
Antrag auf Haushaltshilfe vom 08. 10. 2025

- von Eva Ernst rechtzeitig beantragt

- wegen Krankenhausbehandlung Weiterflihrung
des Haushalts nicht moglich

- Tochter Mira lebt im Haushalt und hat das
zwolfte Lebensjahr noch nicht vollendet

- keine weiteren Personen im Haushalt

- beantragt wird Haushaltshilfe fir eine selbstbe-

schaffte Ersatzkraft

- alle Voraussetzungen sind grundsactzlich erfiillt,
daher Anspruch auf Kostenerstattung in ange-
messener Hohe; aber

- die Mutter ist Verwandte ersten Grades, daher
nur nachgewiesener Verdienstausfall und Fahrkos-
ten erstattungsfdhig

- Erstattung des Verdienstausfalls in Héhe von
750 €

- Erstattung der Fahrkosten (Fahrscheine vorlegen
lassen) in Hohe von 30 €; gesamt: 780 €

- maximale Erstattung pro Kalendertag: 94 €

- vom 08. bis 18. 10. 2025 sind 11 Kalendertage
anzurechnen

- Berechnung: 780 € : 11 Tage = 70,91 € kalen-
dertdglich, Ubersteigt maximalen Erstattungs-
betrag nicht

- Zuzahlung: 70,91 € x 10 % = 7,09 € kalender-
téglich; insgesamt in Héhe von 77,99 € (7,09 € x
11 Tage)

- Erstattung in H6he von 702,01 € (780 € -
77,99 €)

4.4.8 Beurteilungsschema

Damit die fachliche Beurteilung eines
Sachverhalts leichter nachvollziehbar
ist, bietet sich ein Ablauf- oder Be-
urteilungsschema an. Diese Schemen
sind natdlrlich auch fir lhr Lernen von
Vorteil. Dabei werden Stichpunkte in
chronologischer Reihenfolge ange-
ordnet und mit Pfeilen verbunden. Oft
werden Entscheidungen durch das Be-
antworten von ,ja” oder ,nein” herbei-
gefiihrt. Ein Beispiel fir solche Beurtei-
lungsschemen sind die Beurteilung, ob
ein Arbeitgeber am Umlageverfahren
teilnimmt.
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4.4.9 Beratungsgesprdche

Im AOK-Alltag stehen die Gespréche
mit unseren Kundinnen und Kunden im
Mittelpunkt. In der miindlichen Priifung
flhren Sie deshalb ein Beratungs-
gesprdch. Auch hier erhalten Sie aus
dem Lernbrief zum Thema ,Kommuni-
kation” Hinweise auf den kommunika-
tiven Teil dieser Gesprdche. Da diese
Form am Ende lhrer Ausbildung ge-
prift wird, haben Sie ausreichend Zeit,
sich fachlich und kommunikativ darauf
vorzubereiten, auch im vorbereitenden
Unterricht. Zur Vorbereitung auf ein
Beratungsgesprdch erhalten Sie eine
Beratungssituation und Sie haben 15
Minuten Zeit, sich vorzubereiten. Das
Gesprdch dauert maximal 30 Minuten.

4.4.10 Visualisierung von Abléufen

Zur Veranschaulichung komplexer Vor-
gdinge kdnnen Abldufe in Form eines
Flussdiagramms oder Prozessschemas
dargestellt werden. Diese Methode
unterstitzt das Verstéindnis sowohl
bei der Kundschaft als auch bei Kol-
leginnen und Kollegen sowie in Prd-
sentationen. Entscheidungswege und
Prozessschritte werden dabei lber-
sichtlich visualisiert und ermdglichen
eine schnelle Orientierung.

4.4.11 Erstellen eines Merkblatts
oder Flyers fir Kundinnen
und Kunden

Eine sehr praxisnahe Moglichkeit ist
das Verfassen eines Merkblatts oder
Flyers. Hierbei werden wesentliche
Inhalte einfach und verstdndlich fur
Kundinnen und Kunden aufbereitet.
Diese Form eignet sich besonders zur
Beantwortung hdwufig gestellter Fra-
gen oder zur Erlduterung von Leistun-
gen der AOK.

4.4.12 Erarbeitung eines kurzen
Erklarvideos oder Podcasts
zur Thematik

Zur Wissensvermittlung kann ein
kurzer Podcast oder ein Erklérvideo
erstellt werden. Dies fordert nicht nur
die inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Thema, sondern auch lhre
Medienkompetenz. Einfache Sprache,
ein klarer Aufbau sowie eine versténd-
liche Darstellung sind dabei entschei-
dend.

AOK-Bundesverband
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4.5 Formale Anforderungen

4.5.1 AuBere Form

Zundchst fur Sie ein Beispiel eines Loésungsvorschlags mit Hinweisen zum forma-
len Aufbau der Losung einer Klausur:

Gabriele Mustermann Musterstadt, 14. 10. 2025
AOK Musterstadt
Lehrgang 123

Klausur zum Thema ,Antrdge auf Krankenhausbehandlung bearbeiten”

Lésung
Die AOK Musterstadt hat die Kosten fiir die vollstationdre Krankenhausbe-
handlung vom 13. bis 21. 08. 2025 zu libernehmen.

Begriindung
§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V

Rechtsauffassung Krankheit:
Eine Krankheit im versicherungsrechtlichen Sinne ist ein regelwidriger Korper-,
Geistes- oder Seelenzustand, der Behandlungsbedurftigkeit verursacht.

Marianne Alt ist als freiwilliges Mitglied bei der AOK versichert.
Durch einen Unfall bricht sie sich den Knéchel und hat Hautabschiirfungen
(= Krankheit).

Sie hat Anspruch auf Krankenbehandlung.

§27 Abs. 1 Satz 2 Nr.5 SGB V
§ 39 Abs.1Satz 1,2 SGBV

Das Behandlungsziel kann nach érztlicher Feststellung nur durch voll-
stationdre Krankenhausbehandlung erreicht werden. Bei dem Stadt-
Krankenhaus handelt es sich um ein zugelassenes Krankenhaus. Vom

13. bis 21. 08. 2025 wird Marianne Alt vollstationdr behandelt.

Die AOK Musterstadt hat die Kosten fiir die vollstationdre Krankenhausbe-
handlung vom 13. bis 21. 08. 2025 zu libernehmen.

Unterschrift

AOK-Bundesverband
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Sie sehen, flir den Kopf der Ausarbei-
tung gibt es ein vorgegebenes Muster.

Verwenden Sie fiir das Verfassen Ihrer
Klausuren folgendes Format: Einseitig
beschriebene DIN A4-Bogen mit einem
6 cm breiten Korrekturrand auf der
linken, einem 1 cm breiten Rand auf
der rechten Seite des Blatts sowie

2 cm Abstand vom oberen und unteren
Rand auf der Seite.

Schreiben Sie in lesbarer Handschrift.
Sollten Sie jedoch den PC benutzen,
schreiben Sie 11/2-zeilig und achten
Sie auf die Nummerierung lhrer Seiten
(oberer Rand, Seitenmitte).

Sollte es mehrere Sachverhalte geben,
arbeiten Sie diese nacheinander voll-
stéindig durch. Dasselbe gilt fir die
Beantwortung mehrerer Fragen zu ei-
nem Sachverhalt, wobei Sie die Fragen
jeweils kennzeichnen, wie sie aus der
Aufgabenstellung hervorgehen. Wich-
tig ist, dass Sie immer zuerst die L6-
sung (den Lésungsansatz) formulieren
(vgl. Punkt 4.2 dieses Lernbriefs). In der
anschlieBenden Begriindung miissen
gesetzliche Vorschriften richtig und
vollstandig zitiert werden.

4.5.2 Zitieren von Paragrafen

Unabhdngig davon, dass es auch an-
dere offizielle Zitierweisen gibt — wir
verwenden:

Paragrafenzeichen, die Bezeichnung
und das Gesetz

zB.,85SGBV, §98 SGB X"

Soweit in einzelnen Paragrafen
Untergliederungen mit Buchstaben be-
zeichnet sind, sollten Sie darauf ach-
ten, dass sie nicht als Absdtze zitiert
werden.

DemgemdnB heiB3t es richtig: ,§8 1 Satz 1
Nr. 2 Buchst. a SGB VI” oder ,§ 1 Satz 1
Nr. 2a SGB VI“, aber ,§ 28a Abs. 1

Satz 1 Nr. 1 SGB IV“.

Hat ein Paragraf nur einen Absatz, so
wird der Absatz nicht erwdhnt, z.B.

,8 1 SGB V”. Werden mehrere Para-
grafen nacheinander zitiert, so ist wie
folgt vorzugehen: ,8§8 5, 6 SGB V”, aber
~85 Abs. 1 Nr.10,8 6 Abs. 1 Nr. 3

SGB V" oder ,8 8 SGB IV, § 7 SGB V”.

Beispiel

falsch richtig

§5/1/1 SGB V §5Abs. 1 Nr. 1
SGB V

§5,86 SGBV 885,6 SGB V

883 Abs. 2,6,13 §3Abs. 2,
886, 13

MuSchg MuSchG

4.5.3 Abkiirzungen

Uberall im Leben werden Abkiirzungen
verwendet. Nicht immer ist jedoch er-
kennbar, was sich dahinter verbirgt,
insbesondere dann nicht, wenn eigene
Abkurzungen erfunden werden. Dabei
haben Abkirzungen - sofern sie all-
seits Ublich sind und sie jeder versteht
- durchaus ihren Sinn.

Auch in unserem Bereich gibt es eine
Vielzahl tblicher und sinnvoller Abkdr-
zungen. Die offizielle Abklrzung von
Gesetzen, Rechtsverordnungen und
Ahnlichem erleichtert uns so manche
schriftliche Ausarbeitung. Eine Uber-
sicht Uber solche offiziellen Abkdr-
zungen in unserem Bereich ist auf den
Seiten 27 bis 29 abgedruckt.

AOK-Bundesverband
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Gerade in Klausuren, Prifungen usw.
werden gerne Abklirzungen gebraucht,
um Zeit zu sparen. Deshalb haben wir
einige Tipps fir Sie, wie Sie mit Abkur-
zungen umgehen sollten.

Datum

Bei der Angabe eines Datums sollten
Sie Folgendes beachten: Wegen der
besseren Verstdndlichkeit halten wir
es fur sinnvoll, Jahreszahlen nicht ab-
zukirzen; schreiben Sie also ,2025"
und nicht ,25”. Das genaue Datum
sollte im Text in Zahlen - z.B. 06. 08.
2025 - geschrieben werden.

Steht das genaue Datum in Klam-
mern, so sollte es grundsdtzlich in
Zahlen ausgedriickt werden, es sei
denn, es handelt sich um einen Mo-
natsnamen in einem vollsténdigen
Satz. Die Angabe des Monatsnamens
in Zahlen empfehlen wir allerdings fiir
Aufstellungen, Ubersichten, Tabellen
usw.

Wortabkiirzungen

Wortabkiirzungen, soweit sie nicht wie
».2.B.”, ,usw.”, ,ggf.”, ,bzw.” nach all-
gemeinem Sprachgebrauch tblich
sind, sollten Sie im laufenden Text ver-
meiden, also z.B. nicht ,nach dem Urt.
d. BSG v. 08. Dezember 2008, sondern
,nach dem BSG, Urteil vom 08. 12.
2008".

Wortabkiirzungen kénnen dagegen
verwendet werden, wenn sie in Klam-
mern stehen, z.B. ,(BSG-Urteil v. 08. 12.
2008)".

In Klausuren bzw. Hausarbeiten wird
von lhnen nicht das genaue Datum
eines Urteils oder Besprechungser-
gebnisses erwartet. Vielmehr reicht
hier der Hinweis, dass es sich um eine
Rechtsprechung (bei BSG-Urteilen)
bzw. um eine Rechtsauffassung (bei
Besprechungsergebnissen) handelt.

Ubrigens: Befindet sich — wie vor - eine
eingeklammerte Aussage am Schluss
eines Satzes, so ist der Punkt erst
nach der letzten Klammer zu setzen.

Beziehen sich dagegen die Klammern
auf den ganzen Satz, dann muss der
Punkt (auch) vor der letzten Klammer
stehen, z.B. ,(Einmalige Einnahmen
bleiben auch hier auBer Betracht.)”.
Bei der Zitierung von Erlassen, Urteilen
usw. ist stets eine Fundstelle anzuge-
ben. Bei Gemeinsamen Rundschreiben
ist im Ubrigen die Abkiirzung ,,GR oder
RS, bei Besprechungsergebnissen die
Abklrzung ,BE” gebrduchlich. Ebenso
gebrduchlich sind die Abklirzungen
,N.F.” und ,o.F.” fir ,neue und alte
Fassung” einer Rechtsvorschrift.

Sinnvoll ist es z.B. in einer Klausur bzw.
Hausarbeit, eigene Abkirzungen fur
lange, sich wiederholende Worte zu
definieren, z.B. ,,... das Jahresarbeits-
entgelt (JAE) ist nicht héher als die
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-
Grenze)”. Im nachfolgenden Text kdn-
nen Sie diese Abklirzungen dann ver-
wenden, z.B. ,Die JAE-Grenze betragt
im Jahr 2025 73.800 €“.

Ihre fertige Klausur bzw. Hausarbeit

unterschreiben Sie mit Vor- und Zu-
namen.

AOK-Bundesverband
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Merke

Achten Sie auf das GuBere Er-
scheinungsbild Ihrer Ausarbei-
tung.

-+ Zeichensetzung und Recht-
schreibung,

- lesbare Schrift,

- genugend breiter Korrektur-
rand,

+ Untergliederung nach Absat-
zen,

- sinnvolle Abkiirzungen

sind Punkte, die bei der Bewer-
tung von Arbeiten bertcksichtigt
werden.

4.6 Rechtsanwendung

Unter dem Begriff ,Recht” versteht
man die Summe aller Rechtsnormen
einer Rechtsgemeinschaft, z.B. eines
Staats. Dabei wird unterschieden
zwischen formellem und materiellem
Recht. Das materielle Recht betrifft
die inhaltliche Ausgestaltung von
Rechtsbeziehungen zwischen Perso-
nen sowie die Rechtsstellung dieser
Personen. Zum materiellen Recht ge-
hoéren daneben alle Rechtsnormen, die
die Voraussetzungen von Rechtsan-
spruchen regeln.

Materielles Recht ist also das Recht,
welches im Einzelnen festlegt, wel-
che Rechte jemandem zustehen. Das
materielle Recht der Krankenversiche-
rung ist im SGB V geregelt, aber auch
das SGB |, SGB IV und SGB X enthalten
teilweise (allgemeine) materiell-recht-
liche Regelungen.

Beispiele

- § 36 SGB | - Handlungsfdhigkeit

- § 2 SGB IV - Versicherter Perso-
nenkreis

- 8§ 44 SGB V - Krankengeld

- 8105 SGB X - Anspruch des unzu-
stdndigen Leistungstrdgers

Formelles Recht regelt, wie und auf
welchem Weg materiell-rechtliche
Regelungen durchgesetzt werden
kénnen. Das formelle Recht wird auch
Verfahrensrecht genannt und ist
schwerpunktmdBig im SGB X angesie-
delt. Ndheres hierzu erfahren Sie im
Lernbrief zum Thema ,Verwaltungs-
verfahren”. Deshalb verzahnen sich
materielles und formelles Recht. Auch
in Klausuren bzw. Hausarbeiten kann
bei der Lésung von Aufgaben sowohl
materielles Recht als auch formelles
Recht anzuwenden sein.

Beispiel

Anton Becker ist seit 01. 05. 2018
aufgrund einer versicherungspflich-
tigen Beschdftigung Kunde der
AOK. Er legt Ihnnen am 11. 08. 2025
einen Antrag auf Haushaltshilfe
vor, da er ab diesem Tag stationéir
im Krankenhaus behandelt werden
muss. Weitere Voraussetzungen
sind gegeben.

Lésung

Zur Lésung dieser Frage bendétigen
Sie zum einen das materielle Recht
und zum anderen das formelle
Recht.

Die Losung kénnte folgendermaBen
beginnen:

§ 38 Abs. 1 Satz 1 SGB V (materiel-
les Recht)

AOK-Bundesverband
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Art. 20
Abs. 3 GG,
§31SGBI

[hier:]

Anton Becker ist versicherungs-
pflichtiges Mitglied der AOK. Er
muss ab 11. 08. 2025 stationdr
in einem Krankenhaus behandelt
werden.

[also:]
Anton Becker hat grundsdtzlich An-
spruch auf Haushaltshilfe.

§ 19 Satz 1 SGB IV (formelles Recht)

Anton Becker hat am 11. 08. 2025
einen Antrag auf Haushaltshilfe
gestellt.

[also:]
Er hat grundsdéctzlich Anspruch auf
diese Leistung.

Gepragt vom Grundsatz der Gesetz-
und RechtmaBigkeit, besteht fur die
AOK die Verpflichtung, die Rechte der

Burger (AOK-Kundschaft) zu beachten.

Fir die AOK bedeutet dies, dass sie
gebunden ist, ihren verfassungsmaBi-
gen Auftrag zum gesetzmdafigen Ver-
waltungshandeln zu erfiillen. Die voll-
ziehende Gewalt stellt gegentiber der
Bevolkerung eine besondere Rechts-
position dar. Im Wesentlichen besteht
diese darin, hoheitlich, d.h., einseitig
und verbindlich gegentiber der Bevol-
kerung aufzutreten.

Es dirfen Rechte und Pflichten in den
Sozialleistungsbereichen des SGB
jedoch nur begriindet, festgestellt,
gedindert oder aufgehoben werden,
soweit ein Gesetz es vorschreibt oder
zuldsst.

Beispiel

Sabine Miller ist Kundin der AOK
und stellt am 01. 08. bei ihrer AOK
einen Antrag auf Rente wegen vol-
ler Erwerbsminderung.

Folge

Die Entscheidung Uiber den Renten-
anspruch hat nicht die AOK, son-
dern der zustdndige Rentenversi-
cherungstrager zu treffen. Der Ren-
tenantrag ist deshalb unverziiglich
an den zustdndigen Leistungstra.-
ger zu schicken. Die AOK ist vom
Gesetzgeber nicht ermdichtigt, Uber
Rentenantréige zu entscheiden.

Durch den existierenden Wettbewerb
zwischen den Krankenkassen ist die
AOK daran interessiert, eine moglichst
groBe Kundenzufriedenheit zu errei-
chen. Auf Kundenanliegen wird durch
kundenorientierte Lésungen reagiert;
das aber nicht nur aus Wettbewerbs-
griinden, sondern weil die AOK hierzu
gesetzlich verpflichtet ist. Die person-
lichen Verhdltnisse der Kunden, der
Bedarf und die Leistungsfdhigkeit
sowie die ortlichen Verhdltnisse sind
zu berilicksichtigen. Angemessene
Wiinsche sollen erfiillt werden. Sie se-
hen: Die Kundenorientierung steht an
erster Stelle.

AOK-Bundesverband
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Beispiel

Der AOK-Kunde Paolo Silvio erlitt
einen Herzinfarkt und muss in eine
Rehabilitationsklinik. Er ist aus-
laindischer Mitburger und spricht
sehr schlecht Deutsch. Zur Aus-
wahl stehen zwei Kliniken, beide
vertraglich zugelassen. Bei einer
Klinik kdmen noch 56 € Fahrkosten
als Mehrbetrag hinzu. Paolo Silvio
mochte in die Klinik B, weil dort
sein Sohn beschdaftigt ist. Sein Sohn
spricht gut Deutsch und er konnte
ihn wdhrend des Klinikaufenthalts
gut unterstitzen.

Folge

Die AOK kann die Ubernahme der
Mehrkosten unter Hinweis auf die
fehlende Wirtschaftlichkeit nicht
einfach ablehnen. Sie muss die per-
sonlichen Verhdltnisse des Kunden
(z.B. Sprachschwierigkeiten) berlick-
sichtigen und entscheiden, ob sie
den Wiinschen des Kunden entspre-
chen kann, da der Aufenthalt in
dieser Klinik evtl. den Genesungs-
prozess beschleunigt, weil Paolo
Silvio in der Klinik seinen Sohn als
Ansprechpartner hat.

Die Rechtsquellen, mit denen Sie
arbeiten, konnen zueinander in einem
Verhaltnis der Vor- und Nachrangig-

keit stehen. Hoherrangige Rechtsquel-

len miissen danach den nachrangigen
immer vorgehen. Nachrangiges Recht
darf deshalb héherrangigem Recht

nicht widersprechen. Alle MaBnahmen

der AOK diirfen hoherrangigen Geset-
zen nicht widersprechen.

Beispiel

Die Satzung der AOK sieht vor,
dass die kalendertégliche Mindest-
einnahme fur freiwillige Mitglieder
der 50. Teil der monatlichen Be-
zugsgrofe ist.

Folge

Diese Satzungsbestimmung wider-
spricht héherrangigem Recht, und
zwar § 240 Abs. 4 Satz 1 SGB V, da
die kalendertdgliche Mindestein-
nahme freiwilliger Mitglieder der
90. Teil der BezugsgroBe ist. Die
Satzungsbestimmung verstoBt da-
mit gegen héherrangiges Recht.

Das folgende Schaubild gibt Ihnen
einen Uberblick tiber die wichtigsten
Rechtsquellen und ihre Rangfolge:

Rechtsquellen des geschriebenen Rechts
und ihre Rangordnung

Vorrang vor allen anderen

Verfassun —>
9 Rechtsnormen

nach der Verfassung von
Gesetz — Bundestag oder Landtagen zu
beschlieBen

Ermdchtigung durch hoheres

Verordnun —
9 Gesetz

Selbstrechtsetzungsbefugnis

_> .. .
Satzung durch férmliches Recht ver-
liehen
SOEEEs Richterrecht, Verwaltungsvor-
Rechtg — schriften, Tarifvertrége und

Betriebsvereinbarungen
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Im Bereich der Sozialversicherung
spielt die Auslegung von Gesetzen und
deren Tatbestandsmerkmale eine gro-
Be Rolle. Wie bereits erwdhnt, kdnnen
bestimmte Tatbestandsmerkmale
nicht ausschlieBlich mit der Gesetzes-
—>

vorschrift begriindet und geldst wer-
den. Hilfe sind deshalb Entscheidun-
gen der Gerichte, z.B. Grundsatzent-
scheidungen des Bundessozialgerichts
oder die Gemeinsamen Rundschreiben.

Woas ist ein Gemeinsames Rundschreiben?

Die Gesetze - von Bundestag und
Bundesrat verabschiedet und im
Bundesgesetzblatt verkiindet - bil-
den die Rechtsgrundlage fur die
Ableitung und Verwirklichung von
Rechtsanspriichen. Bei den Gemein-
samen Rundschreiben handelt es
sich um Gesetzesauslegungen und
ndhere Erléuterungen zu den Geset-
zestexten, die der GKV-Spitzenver-
band mit den Spitzenverbcinden der
Krankenversicherungstréger oder
auch mit den Spitzenverbdnden an-
derer Sozialleistungstréiger, wie der
Rentenversicherung und der Arbeits-
forderung, vereinbart. Anlass fur
ihre Herausgabe ist meist ein neues
Gesetz oder eine Gesetzesdnderung.
Selbstversténdlich werden nicht bei
jeder Gesetzescinderung Gemeinsa-
me Rundschreiben verfasst, sondern
in der Regel nur bei solchen Ande-
rungen, die tiefer in das Verwal-
tungshandeln der Krankenkassen
eingreifen.

Der Sinn der Gemeinsamen Rund-
schreiben besteht darin, moglichst
schnell zu einer einheitlichen Geset-
zesauslegung und zu einheitlichen
Verfahren in der Praxis zu kommen.
Den Mitarbeitenden sollen hierfir
Orientierungshilfen an die Hand ge-
geben werden, die ihnen sicheren
Grund unter den FliBen verschaffen
und die mdéglichst viele der zu er-
wartenden Probleme bereits im Vor-
feld klaren.

Die Gemeinsamen Rundschrei-

ben, die es seit Mitte der 60er
Jahre gibt, werden heute als ein
nitzliches Hilfsmittel fir die Ge-
setzesanwendung geschditzt. Sie
stellen zugleich eine Chance fiir die
Krankenkassen dar, an der Verwirk-
lichung neuen Rechts teilzuhaben
und es auf ihre Weise mitzuformen.
Gegenstand der Gemeinsamen
Rundschreiben sind vor allem das
Leistungs-, Versicherungs- und Bei-
tragsrecht.

Trotz oder gerade wegen der grof3en
Bedeutung, die die Gemeinsamen
Rundschreiben fur das Gesamt-
system von Rechtsauslegung und
Rechtsanwendung gewonnen ha-
ben, muss klar unterschieden wer-
den, was Gesetzestext und was ein
Gemeinsames Rundschreiben bzw.
eine sonstige Auslegung oder Er-
lauterung zu einem sozialrechtlichen
Problem ist.

Wie schon eingangs erwdhnt, han-
delt es sich bei den Gemeinsamen
Rundschreiben nicht um Gesetze,
sondern um Erléwuterungen zur Ge-
setzesauslegung, die keinesfalls mit
dem Gesetzestext selbst verwech-
selt werden dirfen. Mit ihnen kon-
nen Entscheidungen lber Leistungs-
anspriiche nicht begriindet werden;
dies ist nur mit der Gesetzesvor-
schrift oder der Satzungsbestim-
mung der jeweiligen AOK mdoglich.

AOK-Bundesverband
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Aktuelle Probleme bei der Benut-
zung der Gemeinsamen Rundschrei-
ben

Gemeinsame Rundschreiben sind
nicht Gesetz - darauf wurde schon
hingewiesen -, sie spiegeln aber
auch nicht immer die ungeteilte
Meinung der AOK wider. Dies sollten
Sie stets im Auge behalten, wenn
Sie mit diesen Rundschreiben arbei-
ten. Es handelt sich oftmals um
Kompromissformeln, auf die sich die
Spitzenverbdnde geeinigt haben.
Normalerweise werden diese Ver-
einbarungen im Konsensverfahren
zwischen den Vertretern der einzel-
nen Verbdnde der Krankenkassen
herbeigefiihrt. Dies ist insbesondere
immer dann der Fall, wenn ein Ge-
meinsames Rundschreiben eine ein-
heitliche Rechtsanwendung aller
Krankenkassen voraussetzt.

In solchen Fdllen gebietet die rei-
bungslose Zusammenarbeit der
Krankenkassen eine wortgetreue
Orientierung der Praxis. Gelegent-
lich wird aber in Fragen der Rechts-
auslegung auch durch Mehrheits-
beschluss entschieden. Die AOK halt
sich an solche Vereinbarungen, ohne
jedoch ihre eigenen Positionen zu
vergessen.

Wichtig ist, dass Sie einen selbst-
stdndigen und selbstverant-
wortlichen Gebrauch von den
Gemeinsamen Rundschreiben
machen. Das bedeutet auch, dass
Sie diesen Rundschreiben keinen
AusschlieBlichkeitscharakter zu-
schreiben dirfen.

Gemeinsame Rundschreiben - kein
Nonplusultra

Die meisten der Gemeinsamen Rund-
schreiben entstehen unter einem

erheblichen Zeitdruck. Meist sind
die Spitzenverbdinde gehalten, ihren
Mitarbeitenden nach bzw. vor der
Verabschiedung eines neuen Geset-
zes bzw. nach einer Gesetzescdnde-
rung moglichst schnell einen Leitfa-
den zur Auslegung und Anwendung
des neuen Rechts an die Hand zu
geben. Dies hat zur Folge, dass die
Gemeinsamen Rundschreiben nicht
immer zu allen Fragen eine Antwort
geben. Haufig kénnen Detailproble-
me neuer Gesetze auch erst durch
die Praxis erkannt werden.

Bei der Feststellung, dass Zeitdruck
die Qualitdt der Gemeinsamen
Rundschreiben gelegentlich beein-
tréichtigt, kann auch dem Gesetz-
geber der Vorwurf nicht erspart
werden, dass er wichtige Gesetze
unter einem kaum verantwortbaren
Zeitdruck verabschiedet. Die Schwdi-
chen, die eine solche Beschleunigung
des Gesetzgebungsverfahrens fir
das Gesetzeswerk selbst bringt,
konnen durch Gemeinsame Rund-
schreiben selbstverstdndlich nicht
ausgeglichen werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass vie-
le Gesetze nur ein paar Tage vor ih-
rem Inkrafttreten verkiindet werden,
so wie das Gesundheitsstrukturge-
setz (GSG), das erst am 29. 12. 1992
im Bundesgesetzblatt veréffentlicht
wurde, aber bereits in groBen Teilen
ab 01. 01. 1993 anzuwenden war. In
solchen Fdllen kann nicht erwartet
werden, dass sofort alle Antworten
auf Auslegungsfragen fur die Praxis
verfligbar sind.

In Klausuren und Hausarbeiten wer-
den immer wieder die Gemeinsamen
Rundschreiben als Grundlage fiir die
Ableitung von Leistungsanspriichen
herangezogen. Auf das Zitieren des

Gesetzes wird dann verzichtet.
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Dies hatte - Ubertragen auf die Pra-
Xis — weitreichende Folgen. Deshalb:
Denken Sie daran, dass die Aus-
sagen in den Gemeinsamen Rund-
schreiben die Anspriiche der Kundin-
nen und Kunden nicht tangieren, die
Rundschreiben sollen — und wollen -
nur eine einheitliche Auslegung des
Gesetzestextes gewdhrleisten. Dies
ist eine Notwendigkeit fur die Praxis.

Also: Mit den Gemeinsamen Rund-
schreiben kénnen Entscheidungen

Nachfolgend erhalten Sie eine Uber-

sicht Uber die im Bereich der Sozialver-

sicherung gebrauchten Abkilirzungen
und ihre Definitionen.

Ubrigens

Gesetze, Satzungen oder andere
Rechtsvorschriften, die nicht im SGB
KV bzw. SGB AOK enthalten sind, er-
halten Sie als Anlage lhrer Aufgaben.

Gesetze, Rechtsverordnungen, all-
gemeine Verwaltungsvorschriften
usw.

AAG Gesetz Uber den Aus-
gleich der Arbeitgeber-
aufwendungen fir Ent-
geltfortzahlung

AM-RL Arzneimittel-Richtlinien
AO-SozV Verordnung tber die

Berufsausbildung zum
Sozialversicherungsfach-

angestellten

AU-RL Arbeitsunfdhigkeits-
Richtlinien

BAfoG Bundesausbildungs-
forderungsgesetz

BBiG Berufsbildungsgesetz

Uber Leistungsansprtiche nicht be-
griindet werden. Dies ist nur mit

der Gesetzesvorschrift oder der
Satzungsbestimmung der jeweiligen
AOK maglich.

Eine Angabe des Gemeinsamen
Rundschreibens ist daher nur er-
forderlich, wenn die dort genannte
einheitliche Gesetzesauslegung sich
nicht bereits aus dem Gesetz oder
der Satzung ergibt.

BeitrVV Verwaltungsvereinba-

rung Uber die Beitrdge
von Verletzten- und Uber-
gangsgeldbeziehern

BGB Biirgerliches Gesetzbuch

BKGG Bundeskindergeldgesetz

BMV-A Bundesmantelvertrag-
Arzte

BMV-Z Bundesmantelvertrag-
Zahndrzte

DEUV Verordnung liber die Er-

fassung und Ubermitt-
lung von Daten fur die
Tréger der Sozialversi-
cherung

EntgFG Gesetz Uber die Zahlung

des Arbeitsentgelts an
Feiertagen und im Krank-
heitsfall

EStG Einkommensteuergesetz

Geringfiig-RL Richtlinien fur die versi-

cherungsrechtliche Beur-
teilung von geringfligigen
Beschaftigungen

GG Grundgesetz fir die Bun-

desrepublik Deutschland
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HeilM-RL
HGB
HilfsM-RL
LStR

MuSchG

PflegeVG

PflegezZG

SGB

SGG
StGB
StVO

SVEV

5. VermBG

VwVG

Heilmittel-Richtlinie
Handelsgesetzbuch
Hilfsmittel-Richtlinie
Lohnsteuer-Richtlinien

Gesetz zum Schutze der
erwerbstdtigen Mutter

Gesetz zur sozialen
Absicherung des Risikos
der Pflegebedurftigkeit

Gesetz Uber die Pflege-
zeit

Sozialgesetzbuch (SGB | -
Erstes Buch des Sozial-
gesetzbuchs;

SGB Il - Zweites Buch ..;
SGB Il - Drittes Buch ...;
SGBIV -...;

SGBV -..;

SGB VI - ..;

SGBVII - ..;

SGBVIIl - ...;

SGBIX - ..;

SGB X - ..;

SGB XI - ...;

SGB XIl - ..,;

SGB XIV - ..)

Sozialgerichtsgesetz
Strafgesetzbuch
StraBenverkehrs-Ordnung

Sozialversicherungsent-
geltverordnung

Flnftes
Vermdgensbildungsge-
setz

Verwaltungs-Vollstre-
ckungsgesetz

VwZG

ZE-RL

ZPO

Verwaltungszustellungs-
gesetz

Zahnersatz-Richtlinien

Zivilprozessordnung

Verkiindigungsbldtter von Geset-
zen, Rechtsverordnungen usw.

BANz

BArbBI

BGBI

GVBI

Bundesanzeiger
Bundesarbeitsblatt
Bundesgesetzblatt

Gesetz- und Verordnungs-
blatt

Entscheidungssammlungen

BFHE Bd.

BGHZ Bd.

BSGE Bd.

BVerfGE Bd.

BVerwGE Bd.

SozR

USK

Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs, Band

Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in
(Zivilsachen, Band)

Entscheidungen des
Bundessozialgerichts,
Band

Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts,
Band

Entscheidungen des Bun-
desverwaltungsgerichts,
Band

Sozialrecht, Recht-
sprechung und Schrifttum

Urteilssammlung fir die
gesetzliche Krankenver-
sicherung

(Zitierweise: z.B. BSG-
Urteil v. 11. 07. 2018,
AZ: L4KR 170/15)
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Gerichte, Oberste Bundes-
behorden, Sonstige

BA

BAG

BFH

BGH

BMAS

BMI

BMG

BMWi

BSG

BAS

BVerfG

BVerwG

DRV Bund

LAG

LSG

OLG

SG

StBA

Bundesagentur fiir Arbeit

Bundesarbeitsgericht
Bundesfinanzhof
Bundesgerichtshof

Bundesministerium fir
Arbeit und Soziales

Bundesministerium
des Innern

Bundesministerium fir
Gesundheit

Bundesministerium fir
Wirtschaft und Energie

Bundessozialgericht

Bundesamt fir Soziale
Sicherung

Bundesverfassungsge-
richt

Bundesverwaltungsge-
richt

Deutsche Rentenversi-
cherung Bund

Landesarbeitsgericht
Landessozialgericht
Oberlandesgericht

Sozialgericht

Statistisches Bundesamt

4.7 Bewertung

Bei jeder Klausur bzw. Hausarbeit kén-
nen insgesamt 100 Punkte erzielt wer-
den. Das GuBere Erscheinungsbild und

die Ubrigen der oben genannten Krite-
rien werden dabei mit bis zu 10 % der

erreichten Punktzahl berilicksichtigt.

Nach einer Korrekturzeit von ca. zwei
Wochen erhalten Sie Ihre Klausuren
bzw. Hausarbeiten vom Korrektor
bzw. der Korrektorin tber Ihren Aus-
bildungsbereich/Ausbildungsleitung
korrigiert und kommentiert zurtick.
Nutzen Sie die Korrekturanregungen
fur Inre Nacharbeit. Sehen Sie sich vor
allem Rechtsquellen, die Sie bei lhrer
Losung fehlerhaft zitiert oder lber-
sehen haben, noch einmal intensiv an.
Nehmen Sie sich hierzu Ihr SGB und
den Lernbrief zur Hand.

Nutzen Sie die Nacharbeit auch als
Chance, Wissensliicken zu schlieBen.

Hier die laut Prifungsordnung fiir So-
zialversicherungsfachangestellte zu
erreichenden Punkte:

sehr gut 100 -87,5Punkte
gut unter 87,5-75 Punkte
befriedigend unter 75 — 62,5 Punkte
ausreichend unter 62,5 —50 Punkte
mangelhaft unter 50 —-25 Punkte
ungeniigend unter 25 Punkte
Und hier die lt. Priifungsordnung zu
erreichenden Punkte fiir die Berufe der
IHK:

100 — 92  Punkte

sehr gut

gut unter 92 — 81  Punkte
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befriedigend unter 81 — 67 Punkte
ausreichend unter 67 — 50 Punkte
mangelhaft unter 50 — 30 Punkte

ungeniigend unter 30 Punkte

4.8 Ubungen zum Lernab-
schnitt 4

Ubung 1
Sachverhalt

Die 16-jahrige Nadine Niess ist bei der
AOK familienversichert und fordert
von |hnen einen Auslandskranken-
schein an.

Hinweise

Beachten Sie § 36 SGB I. Begriinden Sie
Ihre Lésung nach der Drei-Schritt-Me-
thode.

Aufgabe

Beurteilen Sie, ob Nadine Niess be-
rechtigt ist, Sozialleistungen zu be-
antragen.

Ubung 2
Sachverhalt

Sie machen eine Ausbildung bei der
AOK und sind gerade im Firmenkun-
denservice eingesetzt. Am 01. 09.
beginnt eine neue Mitarbeiterin in
Ihrer AOK. Der Arbeitsplatz der neu-
en Mitarbeiterin ist ebenfalls im
Firmenkundenservice. Da die neue Mit-
arbeiterin eingearbeitet werden muss,
sollen Sie ihr erkldren, was ein Ge-
meinsames Rundschreiben darstellt.

Hinweis

Formulieren Sie lhre Losung in voll-
stdndigen Sdtzen.

Aufgabe

Erldutern Sie der neuen Mitarbeiterin,
was Sinn und Zweck eines Gemeinsa-
men Rundschreibens ist.

Ubung 3
Sachverhalt

Sie haben am 01. 08. Ihre Ausbildung
in einer kleinen Geschdftsstelle bei der
AOK begonnen. In der Geschdftsstelle
arbeiten insgesamt funf Mitarbeiten-
de. Am Freitag melden sich drei lhrer
Kollegen krank. hr Geschdaftsstellen-
leiter muss um 8.00 Uhr mit dem Kran-
kengeldfallmanager in eine wichtige
Besprechung zum Hauptabteilungs-
leiter Markt in die Hauptverwaltung.
Er bittet Sie deshalb, flir eine Stunde
lang , die Stellung zu halten”, bis um
9.00 Uhr zwei Kollegen aus der Haupt-
verwaltung zur Aushilfe kommen.

Um 8.30 Uhr kommt die Kundin Els-
beth Becker zu Ihnen in die Geschdfts-
stelle. Sie mochte sich Uber die Kos-
tenlibernahme einer Haushaltshilfe
erkundigen, weil sie bald ihr zweites
Kind erwartet und méchte mit dem
Geschaftsstellenleiter sprechen. Sie
erfahren von ihr, dass sie bereits einen
zweijahrigen Sohn hat und dass ihr
Ehemann fiir die Dauer der stationd-
ren Entbindung unbezahlten Urlaub
nehmen mochte, weil in ihrem Haus-
halt sonst keine Angehdrigen leben.
Sie erkléaren Elsbeth Becker die per-
sonelle Situation in der Geschdaftsstel-
le und versprechen ihr, dass der Ge-
schaftsstellenleiter sie sofort zurlick-
ruft, wenn er von der Besprechung
aus der Hauptverwaltung zurlickkehrt.
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Aufgabe

Erstellen Sie einen Aktenvermerk fiir
lhren Geschdftsstellenleiter.

Ubrigens

Der Umfang von Priifungsaufgaben ist
so angelegt, dass Sie zeitlich die Mog-
lichkeit haben,

- den Aufgabentext einschlieBlich der
Anlagen zu lesen und zu erfassen,

- das Wesentliche zu notieren bzw. zu
markieren,

- in den zugelassenen Hilfsmitteln
nachzuschlagen,

- die Losung zu skizzieren,

- die Antwort auszuformulieren,

- die fertige Ausarbeitung vor der Ab-
gabe durchzulesen.

Beachten Sie, dass Sie beim Bearbei-
ten der Klausuren und Hausarbeiten
den geforderten Zeitumfang einhal-
ten. Das ist ein wesentliches Kriterium
fir die Uberpriifung lhres Leistungs-
stands.

In der Zwischen-, Orientierungs- oder
Abschlusspriifung steht lhnen fir die
Losung einzelner Aufgaben immer nur
eine bestimmte Zeit zur Verfliigung.
Nur wenn Sie diese Zeitvorgaben
berticksichtigen, haben Sie einen
konkreten Anhaltspunkt Uber Ihren
Leistungsstand.

5 Zusammenfassende

Selbstkontrolle

1. Sachverhalt

Jana Meier schliet mit der Blohm
KG am 25. 08. einen Arbeitsvertrag.
Danach soll sie vom 01. 09. an als
kaufmdnnische Angestellte beschdf-
tigt werden. Das monatliche Gehalt
betréigt 2.100 € brutto bei einer
wochentlichen Arbeitszeit von 38,5
Stunden. Jana Meier nimmt vertrags-
gemdanB ihre Arbeit am 01. 09. auf.

Hinweis

Begriinden Sie lhre Lésung nach der
Drei-Schritt-Methode.

Aufgabe 1

Beurteilen Sie, ob Jana Meier kran-
ken- und pflegeversicherungspflichtig
wird, ggf. ab wann und ab wann ge-
nau die Mitgliedschaft beginnt.

2. Sachverhalt

Thomas Bode beginnt am 01. 08. eine
Ausbildung zum Blirokaufmann bei
der Opel Gunther GmbH. Er hat sich
fur eine AOK-Mitgliedschaft ent-
schieden. Die Privatkundenberaterin
Anja Miller méchte jetzt die Kranken-
versicherungskarte verschicken und
Thomas Bode als neues AOK-Mitglied
begriiBen. Anja Miiller bittet Sie, ein
Anschreiben zu entwerfen.

Aufgabe 2

Entwerfen Sie einen kundenorientier-
ten Brief. Verwenden Sie hierflir einen
Briefbogen lhrer AOK.
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6 Lésungen zu den Ubungen im Text

Losung zu 1

Nadine Niess ist berechtigt, Sozialleis-
tungen zu beantragen.

Begriindung
§ 36 Abs. 1 Satz 1 SGB |

[hier:]
Nadine Niess ist 16 Jahre alt.

[also:]
Somit kann Nadine Niess Antrage auf
Sozialleistungen stellen.

Losung zu 2

Die Rechte und Pflichten unserer Kun-
dinnen und Kunden kénnen nicht im-
mer ausschlieBlich aus den Gesetzes-
vorschriften abgeleitet werden, weil
die Vorschriften nicht immer eindeutig
sind, bzw. unbestimmte Rechtsbegriffe
enthalten, die der Auslegung bediir-
fen. Damit die Rechtsauslegung und
-anwendung fir alle am Verwaltungs-
verfahren betroffenen Sozialleistungs-
trager einheitlich ist und erleichtert
wird, werden Gemeinsame Rundschrei-
ben vom GKV-Spitzenverband und den
Spitzenverbdnden der Krankenkassen
bzw. der Sozialleistungstrdger ge-
meinsam verabschiedet.

Losung zu 3

Der Aktenvermerk sollte folgende
formale und inhaltliche Aspekte ent-
halten:

Formale Aspekte

- Name

- Versicherungsnummer
- Betreff

- Datum

- Unterschrift

Inhaltliche Aspekte

- anstehende Entbindung von Elsbeth
Becker

- im Hawushalt zweijéhriges Kind

- Ehemann unbezahlter Urlaub

- keine weitere Person im Haushalt

- umgehender telefonischer Riickruf
zugesagt
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7 Losungen zur zusammenfassenden

Selbstkontrolle

Losung zu 1

Jana Meier wird aufgrund ihrer Be-
schéftigung vom 01. 09. an versiche-
rungspflichtig in der Kranken- und
Pflegeversicherung. Die Mitgliedschaft
beginnt mit diesem Tag um 0.00 Uhr.

Begriindung

§5Abs. 1 Nr.1SGBV, § 20 Abs. 1
Satz 1,2 Nr. 1SGB XI, § 14 Abs. 1
Satz 1 SGB IV

[hier:]

Jana Meier nimmt am 01. 09. eine Be-
schaftigung als kaufmdnnische An-
gestellte bei der Blohm KG auf. Das
monatliche Gehalt (Arbeitsentgelt)
betrdgt 2.100 €.

[also:]
Jana Meier wird ab 01. 09. kranken-
und pflegeversicherungspflichtig.

§ 186 Abs.1SGBV, 8 49 Abs. 1 Satz 1
SGB XI

[hier:]

Jana Meier ist vom 01. 09. an kran-
ken- und pflegeversicherungspflichtig
beschaftigt.

[also:]

Die Mitgliedschaft zur Kranken- und
Pflegeversicherung beginnt am 01. 09.
um 0.00 Uhr.

Losung zu 2

Erwarten Sie an dieser Stelle keinen
Musterbrief. Diskutieren Sie lhre Losun-
gen mit Kolleginnen und Kollegen und
entscheiden Sie sich fiir lhren individu-
ellen kundenorientierten Stil. Erkun-
digen Sie sich auch in Ihrer AOK, ob es
ein BegriiBungsschreiben fir ,Berufs-
starter” gibt und schauen sich dieses
ggf. an. Bei dem nachfolgend abge-
druckten Brief handelt es sich lediglich
um einen Lésungsvorschlag.

AOK-Bundesverband

33



E - Rechtssystematik/Rechtsanwendung

l IOK . AOK Gesundheit —

Die Gesundheitskasse.

azubiextraservice

Postanschrift
Gesundstr. 1
AOK Gesundheit - Gesundstr. 1 - 12345 Gesundstadt 12345 Gesundstadt

Azubi-Hotline (kostenfrei)

0123 -123 00
Herrn E-Mail
Thomas Bode azubiextraservice@gesundheit.aok.dt
Hans-Bockler-Str. 1 Datum
12345 Gesundstadt 25. Juli 2025
, BELIEBTESTE
KRANKEN
Vorteile fiir Berufsstarter: GEWINNER
rundum bestens versorgt in die Arbeitswelt oun

aranoX
AWARDS

Hallo Herr Bode,

die AOK Gesundstadt — Die Gesundheitskasse bietet viele Vorteile fiir Berufsstarter. Dieses Paket nennt sich AOK-
Berufsstarterservice. Unter aok.de/berufsstart haben wir die wichtigsten Facts, Angebote und Tipps zusammen-
gefasst.

Dieser kostenfreie Service umfasst auch den AOK-Wegbereiter — das Sprungbrett fur Ausbildung, Beruf und sozia-
les Engagement. Als Gesundheitspartner von tiber 100.000 Firmen in unserer Region bringen wir damit Unterneh-
men und Ausbildungsplatzsuchende auf einer gemeinsamen Online-Plattform zusammen. Und das bietet lhnen
der AOK-Wegbereiter:

= (iber 2.200 Ausbildungsbetriebe stellen sich und ihre Angebote vor

= derzeit rund 19.000 Ausbildungs- und Berufsangebote sowie duale Studiengdnge
= wertvolle Infos zu den Themen Bewerbung, Sozialversicherung und Ausbildung

= personlicher Account mit zahlreichen Funktionen und Filtermdglichkeiten

Hier geht’s zum AOK-Wegbereiter: wegbereiter.aok.de

Gerne beraten wir Sie auch persénlich zu unseren Services und Leistungen speziell fiir Berufsstarter, Auszubil-
dende und Studierende. Melden Sie sich einfach bei uns.

Viel Erfolg auf dem Weg zum Berufsstart wiinscht

das azubiextraservice-Team
der AOK Gesundheit — Die Gesundheitskasse

Ubrigens:
Mit dem Beginn einer betrieblichen Ausbildung oder einer Beschaftigung haben Sie auch die persénliche Wahl

Ihrer zukinftigen Krankenkasse. Mit nur wenigen Klicks werden Sie unter aok.de/mitgliedschaft Teil der
grofRen AOK-Familie. Wir freuen uns auf Sie.

SXtrasorvic

AOK-Bundesverband

34



	1 Einleitung
	2 Lernziele
	3 Praktische Fälle
	3.1 Sinn und Zweck
	3.2 �Logisches Denken
und Arbeiten
	3.3 �Erfassen des Sachverhalts
	3.4 �Bedeutung der 
Frage-/Aufgabenstellung
	3.5 Lösungsskizze

	4 Lösungsmethoden
	4.1 �Generelles zur Subsumtion
	4.2 Lösung
	4.3 Begründung
	4.4 �Praxisorientierte 
Lösungsvarianten
	4.4.1 �Mischform der Drei-Schritt-
Methode
	4.4.2 �Ausfüllen von Formularen und Anträgen
	4.4.3 Anschaulicher Rechenweg
	4.4.4 �Erstellen von Gesprächsleitfäden für ein Telefonat oder ein Kundengespräch
	4.4.5 Kundenorientierte Briefe
	4.4.6 �Presseartikel oder -mitteilungen
	4.4.7 Aktennotizen
	4.4.8 Beurteilungsschema
	4.4.9 Beratungsgespräche
	4.4.10 Visualisierung von Abläufen
	4.4.11 �Erstellen eines Merkblatts oder Flyers für Kundinnen und Kunden
	4.4.12 �Erarbeitung eines kurzen ­Erklärvideos oder Podcasts zur Thematik

	4.5 Formale Anforderungen
	4.5.1 Äußere Form
	4.5.2 Zitieren von Paragrafen
	4.5.3 Abkürzungen

	4.6 Rechtsanwendung
	4.7 Bewertung
	4.8 Übungen zum Lernabschnitt 4

	5 �Zusammenfassende Selbstkontrolle
	6 �Lösungen zu den Übungen im Text
	7 �Lösungen zur zusammenfassenden Selbstkontrolle

